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Feuerwehr und Rettungsleitstelle Zollernalb
Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112

Krankentransport: 192 22

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und außer-

halb der Sprechstundenzeiten:   
Kostenfreie Rufnummer 116117

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt 
und Balingen sind an Wochenenden und Feiertagen von 8.00 – 22.00 Uhr. Mobile 
Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). 
Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschafts-
dienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 116117 an den Fahrdienst vermittelt, 
der sie dann zu Hause aufsucht.

docdirekt: Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und  
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr unter 
0711/96589700 oder docdirekt

• Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe:

Zollernalb Klinikum gGmbH 
Tübinger Str. 30, 
72336 Balingen

Tel. 07433/9092-0

 

Fachärztlicher Bereitschaftsdienst

• Augenarzt: Kostenfreie Rufnummer 116117
Fachärztliche Bereitschaftsdienste sind reine „Bring-Dienste“, das bedeutet, dass 
seitens der diensthabenden Ärzte keine Hausbesuche durchgeführt werden.
Sie erreichen den diensthabenden Arzt unter den unten aufgeführten Rufnummern:
• Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst:
 Für den Bereich gesamter Zollernalbkreis und Kreis Sigmaringen 

Kindernotfallsprechstunde im  
Zollernalb Klinikum gGmbH 
Friedrichstraße 39,  
72458 Albstadt 

Jeden Sonntag  
10.00 Uhr – 13.00 Uhr und  
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Tel. 116117 
(Anruf ist kostenlos)

 
 Albstadt, Winterlingen, Bitz, Burladingen, Jungingen und Straßberg 

Kindernotfallpraxis Reutlingen 
im Klinikum am Steinenberg,  
Steinenbergstraße 31,  
72764 Reutlingen 

Samstag, Sonn- und Feier-
tag:  9.00 – 13.00 Uhr und 
15.00 – 20.00 Uhr

Tel. 116117 
(Anruf ist kostenlos)

  Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislin-
gen, Grosselfingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Hechingen, Meßstetten, 
Nusplingen, Obernheim, Rangendingen, Ratshausen, Rosenfeld, Schöm-
berg, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg

Kindernotfallpraxis Tübingen im 
Universitätsklinikum Tübingen, 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin  
Hoppe-Seyler-Str. 1,  
72076 Tübingen 

Samstag, Sonn- und Feier-
tag: 10.00 – 19.00 Uhr

Tel. 116117 
(Anruf ist kostenlos)

obige Angaben ohne Gewähr

HNO-ärztlicher Notfalldienst

HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen am Universitäts- 
klinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, Tübin-
gen.

Kostenfreie Rufnummer 116117
Öffnungszeiten der Notfallpraxis:  
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 – 20.00 Uhr.
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.

obige Angaben ohne Gewähr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr.  
An Feiertagen und Brückentagen dauert der Dienst von 8.00 bis 8.00 Uhr  
des folgenden Tages. Der zahnärztliche Notfalldienst für den Zollernalbkreis an 
den Wochenenden und an den Feiertagen ist unter folgender ein heitlicher Not-
dienst-Nummer erreichbar:

01805 / 911690  
(Festpreis 14 ct/Minute; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/Minute; Bandansage)

obige Angaben ohne Gewähr

Notdienst der Apotheken

Der Notdienst der jeweiligen Apotheke beginnt am angegebenen Tag 
um 8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am nächsten Tag!

Albstadt:
28.11.2020: Turm-Apotheke, Tailfingen, Hechinger Str. 17, Tel. 07432/5271
29.11.2020: Apotheke im Albcenter, Ebingen, Sonnenstr. 30, Tel. 07431/937660 
Balingen – Hechingen – Haigerloch – Bisingen:
28.11.2020: Hirschberg-Apotheke, Balingen, Lisztstr. 97, Tel. 07433/5344 
Apotheke, Rangendingen, Haigerlocher Str. 14, Tel. 07471/8090
29.11.2020: Sonnen-Apotheke, Bisingen, Hauptstr. 2, Tel. 07476/1411 
Eichenberg-Apotheke, Hirrlingen, Marktstr. 5, Tel. 07478/91170
 obige Angaben ohne Gewähr

Telefonseelsorge Neckar-Alb

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800 / 1110111
Angabe ohne Gewähr 

Tierärztlicher Notdienst

Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Notdienstes erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Tierarztes.

AMTSGERICHT BALINGEN – Vollstreckungsgericht

K 7/20

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Ort

Mittwoch,
20.01.2021 14.00 Uhr

Eberthalle der Stadt Balingen 
Ebertstraße 24, 72336 Balingen

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:

Eingetragen im Grundbuch von Dautmergen, Blatt 1209 BV Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 

lfd.  
Nr.

Gemarkung Flurstück
Wirtschaftsart  

u. Lage
Anschrift m²

Verkehrs-
wert in €

1 Dautmergen 2012 Waldfläche Hau 1.028 2.291,00

2 Dautmergen 1927/1 Waldfläche Reutele 2.634 6.495,00

3 Dautmergen 1705 Landwirtschafts-
fläche (Wiese)

Erlen-
wiesen 195 97,50

4 Dautmergen 1536 Landwirtschafts-
fläche (Wiese)

Untere 
Talwiesen 410 492,00

5 Dautmergen 1539 Waldfläche Beugen 2.022 2.516,00
Angaben in Klammern: ohne Gewähr 
Der Versteigerungsvermerk ist am 14.07.2020 in das Grundbuch eingetragen worden.
Aufforderung:  
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller wi-
derspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des gering-
sten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlö-
ses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbei-
zuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des ver-
steigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:  
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung 
der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedi-
gung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des be-
anspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
zu erklären.  
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind.

Gemäß §§ 67 – 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit 
verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.   
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.  

Keller 
Rechtspflegerin

Zweckverband Abwasserreinigung Balingen

Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes 
Abwasserreinigung Balingen für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grundlage der §§ 12a – 12c  der Verbandssatzung in Verbindung mit den §§ 19 
und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbands-
versammlung am 23. Juli 2020 den Wirtschaftsplan mit folgenden Festsetzungen 
beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt  
im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je                       4.005.000 €, 
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je                    2.019.267 €.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf     1.000.000 €  
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf       3.585.000 €  
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf                    800.000 €

§ 5 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen werden wie folgt vorläufig festgesetzt:

Betriebskostenumlage                                                                          1.952.500 € 
Abschreibungsumlage                                                                             800.000 € 
Zinsumlage                                                                                                  0 € 
Kapitalumlage                                                                                 0 € 

Balingen, den 23. Juli 2020      

Helmut Reitemann  
Verbandsvorsitzender

Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 02.11.2020 die Gesetzmä-
ßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen, 
den Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der im Folgejahr durch Kredit-
aufnahmen finanziert werden soll, sowie den festgesetzten Höchstbetrag der Kas-
senkredite genehmigt. 

Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 30.11.2020 bis einschließlich 08.12.2020 
zur Einsicht beim Bürgermeisteramt Balingen, Gebäude Neue Straße 35, Zimmer 
Nr. 212, während den Dienststunden aus.

Balingen, den 20.11.2020      

Helmut Reitemann  
Verbandsvorsitzender


